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Gruppendiskussion

Tatortbesichtigung und Tathergang -Vorstellung eines Forschungsprojektes und
Erörtemng möglicher Konsequenzen

A_ Einfühftlngsreferat
B. Berichl des DsLussionsleitcrs

A,

t. Einl hrung

In dem Forschungsvorhaben ,). um das cs in unserer Ver,
anstaltung geht. wurden die poliz€iliche Präxis des Er,
\hlrel{(n, \.n Tarh(rgin"e.r in t"ronhe,i(hIgr ngen.
die Beschreihung von Tathergängen in Talorrberichren.
däs Melden von Sr?ttalen im Rrlrmen der Slruftatenl
Slrafläterdalei sowie enrsprechcnde Vergleichsprozesse
überprüft.

Man kam rus dieser schr kruppcn Skizze den Zusam
menhang zum Gesämrthema der Arbeitst.tgung »Der
Sachbeweis im Stnfvefähren« sichertich schon crken
nen: S.tchbeweise sind immer Dur so gur wie die Arbeirs
qualität der Beamren. die sic erheben. Mit anderen Wor
ten: Daten. Spuren, erc.. die der 'Ittortbeamie nichl
sorgfältig oder 8ar dtrauf wird noch einzugehe. scin

- überhaupt nich! erhcbr und re!is1rio1, sind vertorcn:
noch so güte kriminaltcchnische Amtyseverfahrcn und
möglichkeiten nurzen .hnn nichts mehr. Von dÄher
konmt unserer hcurigen Fragesrellung für das (iesaml
Ihcma meiner Meinung nach groile Bedctrtung zu.

Ahdichc Überlegungen haben dis Bundeskiminalamt
vor nunmehr I'L Jahren vemnlaßt. ein enrspre.hendes
forschungsprojckt 7u iniriicren. Als Auftragnehmer
konnte Protessor Dr. Gcrold Ungeheucr, Leiter des lnsti-
Iütes für Kommunikationsfoßchung und phonerik an der
Universität Bonn. gcwonnen serden. De Mitarbeiter
dieses Institules kommen aus verschledenen Fachrich
lungen (2. B. Soziologie, PsycholoSje. Komunikadons

r) Dc' sesrmre Fo6lhunssb.ri.hi nr xls Brnd
§.huirieihe puhl,Ticn (H. wahe' Schmirz. raro(hcsichriguns uM
Tatheq,ru. wieshaden 19771

Monikt Plote lH. Wah.t*hnit:
Wtl.lehnü Rurshdhl

wissenschafl. Iinguistische Darenverarbeirung). Dicse in
lerdisziplinä€ Zusammenselzung har fia unser For
schungsproiekt sehr interessantc Ansätze und Ergebnissc

I i\\en Sic mrch /um Ar,8ang,pultr neinc' l'berte$n
gen zurückkommen. Es eßchien dem Bundcskriminalaml
von tsedeutung, vor der endgültigen Überlührun8 des ki,
minalpoliTeilichen Meldediensles in die Shftaten /Str|t:
lüterdatei und damit der Mechanisierung von moduiope-
randi Verglcichen einmd die Zuverlässigkeir der am Tar
orr erhobenen D en, die im EDv-pro7eß ja keinerlei
Veründerungsmöglichkeiien mchr unterliegcn. zu analy
sieren und eleichsrm den Weg dieser Informrtionen übcr
den Tatorlbericht und das SslFormular bis hin zu er
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sten Rechercheansätzen zu übcrprüfcn. Als Ergebnjs
waren somit Erkenntnisse zu zwei Bereichen 7x eMar-

l. 7u all den Einflußfaktorcn - und dies isr quantitätiv
der Hauptbereich der Untersrchung , die den
Rückschluil von Tatoftspüren aut dcn taßnchlichen
'lathergang beeinflussen und als potenticllc Fehler
qucllen angesehen werden kÖnnen und

2. zur Frasc. ob die Sti{taten /Straftäterdatei I ) in ih-
rer deEcit b.stehenden !orm den Erfordemissen für
einen oprimlen clektronischen modus operandi-
\ erder.h u.d den übngen 7i(lcn Lnl.prirl''.

17. Zw Methode

Bevor wir Sie mit den Ergebnissen verlraut machen.
möchte ich lhnen noch kurz schildern. wic methodisch
vorge8angen wurde und wie die Durchführune in einrcl-

Als Untcrsuchungsone wrrdcn fünf Städle vcrschiedener

Größen (eine Großst{dt. drei Miltelstüdte ond eine
Kleinstadll in den Bu.deslündem Nordrhcin Wenfalen.
Rheinland Pialz und Saarland ausgewnhlt. In einer Mit'
relsradt fand zunäch( eine dreiwöchige Explortlionspha
se mii äusfüh ichen, noch wenig strukturienen lnter
views mit eini8en Kdminalheamten und leilnehmcnden
Beobtchtungen von l8 Iätortbesichtigungen statt. Aul
dieser Basis wurde dann €in umfanSrcicher Fragebogen
mit ca.200 Fragen enlwickelt. den 198 Bctmte der

Schutz- und kiminalpolizei in illen tünf Städlcn sckift
lich beantworteten. Parallel dazu nahmen Twei Milarbei
tq des Insritutes j€wails etwa zwei Wochen an allen Un
tersuchungsorten in insgesamr 77 Talortbesichtigungcn
leil. tcrtigten über ihre Beobachrungen ein Protokoll. lic
llen sich von den Tatortbeamten eine Kopie ihres Taton
herichtes md gegebenenfills eine Kopic des SSD_For
mulars gebln. Dieses Mrterial Fraeebog€n, Däten aus

teilnehmender ßeobachlung und.1u§ Aktenanalysen
biLdeie die empirische Basis des ForschunssPrcjektes
brgalnzt mrde d$ MaFial um die Ergebnisse von lnler
views mit Sachbearbeilern, Fallanalytikern und Beleg
prüfem zum Probelauf der SSD sov'ie von zwei Experi
menrcn lT .ügen.nn.cr' -zeuSenvernchmune'lel" nir
l0 Kriminalbermlen und l0 nichlpolizeilichcn lestpemo_
nen ginS es üm die Frage. wclche Bedeutung Zeugen-
odcr Ceschadigtemussagen für den tseamten zür Absi
cherüng der Rekonstrultion des modus opeündi habcn,

.1. h. inwicwen und in wclchem Ausmaß der Beamte auf
demni8c Aussrgen für seine Rekonstruktionsarbeit zü

rilck8reift. Dcr zweite Tes1. der §ogenannte »Tat_

orlbesichtigungstcsl,, ist an eincr Polizeischulc mil 30

KK'Anwänern (also tscämien. die langiährige Sachbcar
beiterefthrung besaßen) durchgefühfl worden. An ,.ge
stellten-'Tatorten. die systemslisch in besdmmten Pü.k
len (2. B Wcn der entwendeten Güter, bestimmle Spu_

rcn etc.) veränder1 wurden, konnten eventuelle UnteF
schiede in der Vorgehweise sowic der Bewenüng be
rr nnr(r laroflelemenrc J- ,.errrrrluns\rräch.i8_ »\re
n1atisch kontrolliert werden. t)ie Rekonstruicrhrkeit von
'tarhersängen auf der Basis von SslAunlfltcken isl

ebentalls cxperimentell Uberprüft worden und schlielilich
hat Professor Lenders, Leiler der 

^bteilüng 
für Lineu-

isiische Datenverarbeitung llm Institüt tür Kommunika
riur.lut..hunt u.d Phorrlik. d'e Dolumenl rrun!!prd
chc dcr SSD und ihre Effekiivitäl einer genauen AMlyse

lll. Ergebnisse

l. Enr.rb unl Fnktio les witsets der Poli.eibednt?n

Eines dedenisen Elemenre, die einen wesentlichen Ein
flüß aüt die Qualität der 'tätortarbeil hrben, in das Er
fahrungswissen der Bermlcn. Hierzu ist vorab festnstel_
len. dall es für den Bereicb der'tabrlaJbeit nach den Er
scbnissen dieser Unlersuchung ch eindeutiges Primät
der Ansbildung in der Praxis vor der theoretilchen Ars
bildung gibl. Es ist also weniger die theoretische Ausbil-
dung im Kiminälistik-Unlcdcht an den Polizeischulen.
als vielmchr die praktische Unlerweisung durch ältere.
crtahrene Beamlc, die iungen Bcamten die für die pirkti
sche Arbeit notwendiSen Kennhisse und Fetisk€iten
vermilleln. Damit werden natürlich auch allSemein ak
/eprrcn< vor'rellung(n. ReFeln. Ansei'uneen erc. qu'i
»von Generätion zu Generation« weilerg€geben. I)er Be

amte el1ä}tr1 also, daß nichl auf beliebige. sondem aüf ei_

ne ganz bestimmre Art und Wcise Tatüte zü besichligen,
'Iätortbedchtc zu schreiben ünd Zeugen zü vernchmen
sin,l l»ß damh rridiene. Dnter Umstinden höchs1 feh
lerlrächtige VorBehensweisen perperüicrl werden. dürftc
auf dcr Hand lieSen. E.ßprechende Regeln werdeo näm_

lich nichl hinlerfragt bzw. problematisiert. sondem meisr
als »fmglos gegeben« hingcnonrmen. Wir können dso ila_

von ausgehenj drll das Edährmgswissen von Beamten
der Schutz- und der Iciminalpolizei (hier haben sich kei
ncrlei relevante Unt€rschiede ergebcn) ddr handlungslei
t€ndc Element bei Trlortärbeil ist. Wclche Konsequen
zen ergeben sich nun aus dieser Fesrstellüng l

L,runJ,;r/lch ljln m'n \!€en. J"ß Erl:rhrua8'$i*(n
hnstn\nt drlu fütur. ,ldlt.rch h(.rinmre lyp.ierungen
hcrausbitdeni Man scl ießt von typischen Handlungsab
läut€n auf typiscb Hmdelnde, von typischen Handlungv
produkrcn auf typische Handlungsablä Ic usw- In unse'
rem Zusammenhang heißt das tolgendesr Dcr Ileamte hat
aüf Grund seines Erfahruneswissef,s eine bestimmte Vor
nellüng von »trormalen« Verbrechen. Des betrifft sein

Wissen über typisL'he Tatbegebungsreisen an typischen
orren zu typischcn Zeilen, sein wissen um entsprechen
de Täterrypen ünd dcren Miuel. Ziele, Molive, bevorzue
te Gütcr etc. Entsprechend sind dem Beamletr bestimmte
Tatheryänge ers'artbar und andere wiederum unwahr_

scheinlich. Wenn dcr Bermte sich 8ar im Laufc sciner
Ermitllungen z*ischen zwci oder mehr Srundsätzlich
möglichen Beeehungsweisen ents.hcidcn müß, spielt na-
rilrlich sein Vorwisscn. seine Erfahrung nit ähnlich gela
gctlcn fälen in der Ver€ängcnheil eine gtoße Rollc. Er
§,ird demnach nur das ils Anzeichen. i1s Spur, als er
miulungnrächtiSen Hinwcis nehmen, was ihm rclevtnl
e"\cheinri rcl(!Jnr e\en JUlErnJ '(in(i Rourine..einer
Erfahrung oder aufgrund eines bestimmten Problems. tür
dN ein Anzeichen ihm ilbcr einen Rtlcks.hluß einc Lö
sungsmöelichkeit bietet. Es leuchtcl cin. däß hier einmal
(läs eintreten kann. was rnan als »sich selbsl ertüllende
ftophelie« beTeichnen kann, d. h.. daß nur das a1s Er
gebnis gewonnen wird. was der Beamte er*trtet und be_

reits vorhergesagl hat. Andere, unter Umsländcn höch§t

I s hierzL HertnJ. Hoßl. (üniii!. Eii§arTformen der EDv und ih
re ALswirkunNen im tseßich d.r PolrTci. Ltr: K'imimli§ik 1971.

s r3j-r9lr Küncr. Dicrcr. Dic F'rrobxncder sMlutn /Strlk
rL arci .in.610 schfft nrallseileinen Einlührung. in: Krim,
ndin l 'r75. S. l]H]i: stuff. IirN Ceo4.. Die Sranarcnlstaf

Btru{eLn in Knmint'listik 197,1. S.401 407
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bcdeutsame und wichtige Spuren werden übersehen. da
sie in der Vergangenhcit noch nicht retevant wärcn und
dennach heure ruch nicht äls rclevanl erkannt werden.
Zum anderen wird das Phänomen erld:tbar. das dem
I'raktiker untcr dem Schlaewoft »t0 Beamte ll Tat-
hergangsbeschreibu.gen« nur zu 8ut bekdnt ist. Je
mchdem, welche IndiTien cin Beamter rm Tatort als re,
levant ansieht. wird sein Rückschluß und sein Rcko.-
struklionserSebnis ausseben.

Mir Rechl könnte män an dieser Stelle eiowenden. .la1l
sich dieses Problem scnerell nichl lilsen lÄtk. daß cs im-
mer subiektive Relevanzkircrien seben wird und däß
w€ilcrhin trolz dcr anSesprochenen Unsicherhciten doch
recht Sute Emiltlü.gsergebnisse erTieh werden konnlen.
Des ist sichcrlich .ichlis. Nu läßt si.-h eben$ deullich
ftststellen. daß zum ei.en über eine intensivierre und
rerbe.\lle rheoreri\Lhe Ausl.illlung der B<hmr<n cine
tendenzielle Relalivierung des Allragswissens und der
darin impliziertcn Fehlerquellcn durcl»us crei.hbar er
scheint. Zum andere. kömte über eine Scnsibilisien'ns
in l.e/ug iu, 4llL1t.ro,,rin( irm Siture !un 'erun,i.h(m:hinrerkdgen' her oen Br mren /uminJc,r ,anGtri,rig e'ne
Verbesserung der Qualität von tärortarbeft erldst wer
den. Dmit ist nichl gemeint um es nochmals deurlich
hervorzuheben dall es gundsätzlich vermcidbar er
scheint, daß mehrere Beamle an einem Tatort unter
schiedliche Rekonstruktionscrgebnisse erziclcn können.
Wenn vir abcr in der Lage wiren lmd unsere Unrersu,
.hUnp ti(rrr ählrer(he Anh l'\nunkr< LLrt'ür /unin-
dest einigc zentrale Fehlclquellen ansznschließen. wäre
dies schon ein sesetrllicher Foflschrirl.

' ot:dni-.to,,, 1,r bcdtn[ua\, a J, t lntnnathnt

D'e Org ni\rr,on Jer l ,,trr.rbeir. t.n d,e Be\rimmun8.
wer wann wie ofl welche Talofie wie und uter wel
chem Zeiraufwand zu besichtigen hat und welche Erseb

sse von ihm erwafiet werden. serzt die wesentlichen
Itthmenbedingungcn 1ür die polizeiliche Tatortarbeit.
Dicsc Bedingungen hahen eincrseits einen nicht unwe-
scntlichen Einlluß auf die Tarhei€angsrekonslruktion
und ihre Vcrläßlichkeir, aDdcrcßeits auf die Möglicbkei-
ten für weitere Erinitdungen. Dennoch Isnd das Probtern
einer adäquten Organisation der Trtonarbeit io bisheri
gen Vcröffentlichmgen zü Orgxnisations- ünd Führungs
problcmen bei der Polizeikaun Beachrung.tr).

In unsercr Untersuchung wurden an allen Untersu
chungsortcn ünteßchiedliche Reeelungen der Anfteilung
der'Iklonarbeit zwischen SchutT ufld Kiminalpolizei
teslgcstclh. Doch bleibt die Auf$be dcr Schutzpolizei
im wesentlichen beschünkt äuf den »ersten Angriff(( und
die Besichtignng von Tatorren do »kleinen r{imin|li-
lör... für Jie lflm,nalpuli,/er'i(hen la,nrbr.i(hripunBen
bestehen unterschiedlichc Organisationsformcn, denen
jedoch gemeinsam ist, daß Tarffrarbcit ünd weitere Er
mittlungen in HäDdcn verschiedener Beamter liegen.
Dies erzeugt zum Tcil erhebliche hobleme im Bereich
dcr Kommmikation von Sachverhaltcn mitrels lirrortbe-
richten zwischen Tatoribeämren ünd Sachbedbcircrn.

r)s.hierzuz B srümper. 
^llred, 

Dic orelnisärion der porizci inder
Bu,J€yepublk D.uß.hland ProhlcN unJ Enrwickluisnen
der-n. inr zen{hrii fin Orsrnnlion. N.uc tseriebsrinschäir
IL 7/1975. S. 167 r74 uid Burghard. watdenrar, Psßpelriven m.
derier Mcnschenlühruns id dcr l,olireir eine FirhnrnEskonrep6n,

Denn: beide Gruppen können sich hinsichtlich ihres Relc-
vanzsystems unlerscheidefl, es kommt nnr schcn zu
Rückkopplungen zwischen ihnen. und lalorlberichte
werden nicht unter Berücksichtigung der kommunikari
ven f'uDktion erstelh. dic ihnen in diesen stark arbeirstei
ligcn Organisationen zukommt. Auf diese Weise gchen
für die spätere Sachbearbeitürg wesenrliche Informario-
nen über'fatort ünd Tat verloren. Ersr recht müssen sol
.he TalbesicbtiSüngsergebnisse als unwiederbrinelich
verloren sehen. die wegen ihrer derz€itigen lrelevanz im
Tätortbericht keine tseücksjchtiSrmg fanden. die sich
drnn aber in den weireren Ermittlungcn als relevänr cr,
weisen. Doch selbsl das, wäs ällgemein unter polizcibe-
amren äls reievant gilt, krn dcm Sachbearbcirer nur in
unvull,LiniliSer form n'rseleilr kerden. Dcnn /um einen
müssen tseschreibungen stets unvollkommen bleiben urd
zum anderen wird ja in ke;nen Tarortbc c}t aufgenom-
men. wie der Tatorlbeamte zu bcstimmren Informatio-
nen. Aussrgen oder Rekonstrnktionse.geb sscn 8e-

Es ist daher nicht nur zweifelbrfr. ob der Sächbearbeirer
ein für scinc Zwecke hinrcichendes Yersuindnis des von
Tatonbeamten Gemeinten erzielen ka.n unter Hinzunah-
me seines peNö.lichen Edäh,rngswissens u.d entspre-
chender Erwartungen. sondem es kano Bleichzeitig als
gesichert gelten. daU ein Kranz wesentlicber Informalio
nen über 'Ihlon und -Iat. die der 'Ialortbeamle über
wahmehmung. aefragung und Scl ußfolger{mgcn an
Taiort erhicll. dcm Sachbearbcilcr vorenüallcn bleibcn.
da er nicht an der Besichligung tcilnahm, sondcm Nllein
auf den Tatotbericht angewiesen ist.

Darüber hinaus ergehen sich aus den fünf z. T. erheblich
voneinander abveichenden Formen der TatonarbeitorSa'
nisation unlerschiedtiche Ei lüsse auf die Durchführuns
der 'larorlarb€il und auf die Qu ilül der Rekonsrruk
tionsleistüngen in Tätonbesichtigungen. So filhn dic shr-
ke Behstung von Tilongrüppen odcr Talortbcrmten der
Kriminalwachen zu einem geringeren ZcitaufMnd für
Tatortbesicbti8ungen. der wiederum mit der Vorgebens'
seise am Tatort. der FehlerTahl in Tatortberichten. der
Beschreibungsgenauigkeit und dem kommunihtiven
Wert der Berichte in einem direhen Zusanmenhäng

Da keinem Besmlen auf Daüer der Tatortbesichtigungs
diensr zusemulet wird. besteht eine schwerwiegende
Konsequenz der untcrsuchten Organisationsfomen der
'latorhrbeil därin. dall eine Vielzahl von Beänlen jedcr
Denststclle sehr viel hnufiger ihr Aufgabeng€biel wech-
selD muß. rls aüs der Sicht der B€amen selbst ünd auf-
grund sachlicher Überlegungen gerechtfertigt crscheinen
könnte. I)enn die narke Arbcilstcilüng in größeren poli
/erlchen Dien,r.rellen b,r( hr( Jcn voflerl einer trrrsenr
mdLliSen und rcLhni\h-merhodr\.hen snezidl.ierun! nir
sich; dies ab€r bedingl lange Einarbeitungszeilen in die
Sp€zialgebierc der verschiedenen Kotunissuiarc und
lenn nur dann eftektiv genutl werdenj wcnn das einml
erworbene Erlährungswissen übcr längere Zeit in den
Dienst polizeilicher Aufgaben gcstcllt wird.

Der ofl gcmnnrcn Getähr. dall lan&iährige Slchbearbei'
ter in dcr Roütine zu erstarren drohen und d€shalb zu-
nchmend ineffektiver arbeilen. stehcn zwci wichtige AF
gumente entgegen: Zum eiDen hat die Routine eine oft
übersehene Stützungsfunktion für iede Pläxis. Zum an
deren ent(chen häufig Fehler durch die Überrrägung von
Spenalwissen ünd Relevanzsystem aus einem ltoblem'
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bereich aüt cinen anderen. So wird etwä ein guler Be
trugssachbcubeiter mit seinem Erfahru.gswissen und
\ernem Rerevnn/\ynem n'chr Jdnquäl \urbererrer \<in.
um Einbruchslatorte von Antäng an problemgerecht zu
besichtigen, da sich sein Wissen über Täler und Taten iu
die\em {ut8abeareld Jh q.ilSehend unbruu(hbd er$ei_

3. P ro b k' h1lös u ngs pnin e h Td tt1 fi h e s ic h ti e u n s

Polizciliche Vorsehens- und Verfahre.sweiscn in Tatort-
besichrigungen und Zeugenvcmehmungen können ds er
lemte und weitgehend roütinisiene Problenlösungs
plüne4) betrachiel werden. Sie oricntieren sich ,n trä
dierten wie an selbsl entwickelten Regeln und Instruktio
nen. die in Einzelfall iedoch nicht immer als problem-
düqüat bereichnet werden können. tlarüber hinaus lassen

sich zwischen den Gruppen Schurz und Krimin polizei
insgesamt sowie zwischen den Kiminalbeamten der Un
rersuchungseinheitefl starke Unterschiede i. der Ausrich
tung des planmäßigcn Vorgehens an allgemeinen norma
tiven Standards feststellen. I)er Einflüß solcher Sran-
dards. die sich in den Erwanünsen der Kollegengruppe
mnifestieren. nimmt von der Knminalpolizei zur
Schutzpolizci und von kleinere. zu e$ßeren kriminalpo-
lizeilichen Denstslellen hin ab. eleichzeitiS nimmt die
Stairke der Orientierung an individuell gesetzten Stan

Dese Verschied€nheiten in der Anlehnuns an Regeln des
Vorgehens in Tntortbesichtigungen und des Erslellens
von Tatortberichten sind von Bedeuung. da sie die Wei'
te des jeweiligen individuellen Ermessen§§pielraums zum
Ausdruck brinscn. den die jeweiligen Gruppen für sich
beanspruchen und dämil auch die planmäßige Str€nge
des vorgehens bis hin zur fehlerträchtigen Planlosigkeil.

Dem e.tsprichl aul der andercn Seile, daß sich äu§

schutzpotizeilichen Vorgehensw€isen in Tatonbcsichli
guneen deutlich w€niger strategische Elemente rekon
slnriden lassen während Kriminalbeamte ein stärker re

Selgeleiletcs, planmäßiges und metbodis.'hes Vorgehen

hoblemlösungspläne für poliTeiliche Ermittlungsarbeit
sind Bestandteile des Wissens der Bamten. Auferund
derje nach Schutz- und r'riminalpolizei und nach Unter
suchungscinheiten sehr unterschiedlicben Vorintormatio_
ne. über Talort und Tat mchen sich die Bamlen schon
vor der TätonbesichtiSung ein ßild von dem. wäs veF
mu ich geschehen ist. De Adäquatheit dieses gildes isr
jedoch abhängig von der Herkünfr und der Qualität der
Vorinformätionen, die bei den unlersuchten Gmppen
recht unteßchiedlich trusfalle.. Während die Schutzpoli
zei und kleinere kriminalpolizeiliche D€nslstellen einen

relativ ensen Kontakt zur Bevölkerung haben, erhalten
die anderen Beämten ihrc Vonnformationcn über ver_

schiedene Zvischcnträger. Dies hat insofem eircn Ein
fluß auf die Talortarbeit. als auf der GrundlaSe der vor
informationcn und eines erslen Bildes vonTalon und Tat
zum einen organisatoris.he Frngen der Tä«)nbesichti_
gung entschieden werden, also ob z. B. eio Beamler vom
ErkennunSsdienst an der Besichtigung teiloehmcn ioll
oder nichr. Zum andcren lielj si.h he.ausfinden. daß die
ses eßtc Bild schon eincn Verdacht bezüdich des Tatg€

a) Hierzu erundlegmd: MiLl.'. Ce.rse a./Galänrcr. Fusem/Pribnm
K:rl Il. Slriresicn Jcs Hmdclns: Pläne ud Srukru'cn der veF
halens. Srutgd I97:l

schehens cnthälten kann. der omso detaillierter ausfällt.
je mehr vonnformationen oder gar eisene Erfahflmgen
mit diesem Tarorl ünd den dol1 vorgefallenen Delikten

Segeben sind. Das somit in seinen Grundzügen cki??iPn'
Problem des Tatortbeamten kann von ihm nlm als Sleich
definief wcrdefl mit einem ähnlichen oder genau glei_

chen Problem (oder einer Gmppe von Itoblemen), das

sich dem Beamten in seiner bisherigen PExis schon ein-
mal oder öfter stellte.

Dese Kldsifikation des hoblems tindet unler anderem
seine. Ausdruck in der verwenduns der kiminolosi-
\chen Deliktktassifikationeni di€ Klassifikation steht da_

bei in Abhalngigkeit von Volaissen, er§em verdachl und
der Erfahrung des Bcamten. Indem nun das vorliegende
Problem mit früheren gleichgesetzt wird, I(ann der Pro_

blemlösungsplan, der schon in früheren Fäll€n dieser A'1
erfolgeich durchSeführt werden konnte. auch für den
vorlieSenden Fäll als Plan akzeptierl werden und aüs dem
Wissens- uod Erfahrunglbestand hcrvorgeholt werden.

Einen Problemlösungsplan für eine TatoftbesichliSmg
cnlwerten heißt also, auferund der Erfahrung und des
speziellen Vorwissens einschließlich des daEus hervor

sehendcn V€rd&hls voräussasen, auf welchem wese dic
l,ösnng des Problems erreicht werden knnn.

Da die Probiemlösung i. einem Bild vom vemutlichen
TatherSang benehen soil, liegt dem Plm ein leitender
Verdacht bezüglich des Tathergangs aerunde, der in der
'Iätortbesichligung übeerüft ünd durch diese crhairtet
oder verworfen werden muß. Verdacht ist nach unserer
Definition immcr eine Vermutung, Erwartung oder Hv
pothese, die dazu dient, einen Mangel an benötiSter In
tbrmation zu behebenr ünd Verdacht hesen heißt, mehr

oder anderes vermuten, als sich zei8t, und zwär dänn,
wenn es angeb.acht erscheinl zu fragen. ob für die Er-
scheinunssweise dessen, was sich zei81. eine lesitime Er
ldärung gegeben werden kann. Damit kommt dem Ver
dacht in polizeilichcr Arbeit eine Leitungsfunktion für
die Probledösungsarbeit zu- I)er allgemeine Ve.dacht
bezüglich des Tathereangs weist, solange er bestäti8t er'
scheint. den Weg zur Problcmlösun8. Die Einschätzu68
von Sachvcrhalten oder Aüssagen als verdächtig läßt die
se als relevant für die Problennösung erscheinen und da
mil als untersuchüngswürdig und probtelnatisch.

Es konnte iedoch heftussefunden werden. dälJ Beamte
nicht sjeichmäßig Verdacht schöpfen, älso ein und den_

setben Sachverhalt am eleichen Tatort zum Teil als ver
dächtig einscbätzen. zum Teil aber als ünverdächlig. Dies
knn dul unr(r\ch,edli(hc \umalitär\erstnung(n einer
seits und individuell verschicdene verdachtindizcs ru
rückgefühn werden. Wenn aber einen Beamten etMs
verdächtig und damit untersuchenswen erscheint, Ms
den anderen als unverdächti8 und deshalb auch als un-
problematisch gilt, d|m müssen sich schon von daher die
Ergebnisse von Tatortbesichtieungen unterscheiden. Hin_
7r komml noch. daß vor allen das »Unordentliche« und
»Anomlc« unler bestimmten Voraussetzungen als vcr
dächtig gilt, der Verdacht aber ersl dann als begründet
bezeichnet werden lann. wenn durch Befragung von Ge_

schädigten oder Zeugen abgesichert werden konnte, daß
der cntsprechende Sachverhah nicht aut dazu bercchtigte
Personen zurückgeht.

Nsch den Befnsunsscrgebnissen versuchen sich je nach
An dcs verdächtigen Sachverhalts 6H0% der Beamten



durch eine Befra8rlne von Geschädigten oder Zeugen zu
versichern, ob der Sachverhalt auf eine Täterhndlung
zurückgeht oder nicht. In den teilnehmend beobachtct€n
'Iatorlbesichtisun8en 

seschah dies jedoch nur in 50% der
Fälle. und der Tatortbesichtigungste( b€legte sogar, .laß
der Verdacht auch dann noch bestehen bleiben kann
werm der Ceschüiligtc erklün, alatl er selbst die »Unord
nun8. \chuf. verJachr r\r il\orurdie Problen ü,ungdm
Tatort im allgemeinen und für die Bestimmung relcvänter
Sachverhalte im besonderen unrbdingbarc Voräussec
zung. Doch unterschiedliche Verdächteinschätzungen
und Verdachlitrdizes tühren zu zumindest veßchiedenen
Rekonstruktionsergebnisseni und gewisse nachlässige
Formen der Behandlung und Verwenung von Verdacht
müssen sogar als wichtiee Fehlerquellen selten. Die Feh-
ler der ?xletzt 8enänmen Art stehen in ihrer Häufigkeit in
Abhaingigken von der für TätoftbesichtiSungen je Unter
suchungseinheil schr unterschiedlichen aufgewändten
Zeil und der Crnndlichke;t der ceschädiglen und Zeu
genbefragung.

I'roblemlösungsplänen lür Tdortbesichtigunge. si6d
stets zwei automatisierle Teilpläne unterysrdnet. dere.
Abfolse lmd Zuordnung zucinander variieren kann: der
Suchplan und der Zcugenbefragungsplan. Der Haup[eil
der Arbeit am Tatort folgt dabei dem Suchplan, d. h- der
weitere und engere Tatort werden nach Spüren abge-
sucht. die auf die Händlungswcise, das Handlungsziel
oder 8ar die ldentitüt des muimaßlichen Täters schlieUen
lassen. Was an Spuren eincr Tat zu suchen ist und even
ruell selunJcn $eften länn. r\r ahhänsr8 da\on, sä\ in
nerhalb dcs überseordneten hoblernlösungsplan als rcle
vant festgelegt mrde. Die Ric'hlungen und leitcndcn Hy-
pothesen des Suchplans variieren also mit der Art des
vorliegenden Delikts und der Tntörtlichkeit. Wo und wie
nach den als relevdnt vorgegebenen möSlichen Spuren
gesuchr werden soll, d. h. welche Handlungsphasen der
Spurensuche und -sicheruos einschlaisis sind, wnd aus
der Erfahmng des Beamten in den Suchplnn äufgenom
men und ist dort für diejeweilige lato(besichtisung vor'

Di nach der professio.ellcn Erfahrung der Beamten Spü
ren nuran be§rimmrcn Stellen erwartbar sind. wird in der
Regel auch nur dort danach Sesucht. Die Selcktivität der
Spurensuche ünd -sicherunS wird dabei mitunter so weit
getrieben. dafl ganze Räume ununtersucht bleiben und
daß von zwei nebeneimnderstehenden Kassetten. von
denen nur eine aufgebroche. wurde, tendenziell nur an
der autgebrochenen nach Spuren Besucht wi.d, denn hier
gibt es offensichtliche »Anzeicben« .läfür, däß der Tä1er
die Kasselte auch berühne und dabei unter Umshnden
Spuren hinicrließ.

Der rlige Iehler rn der \orgehcn.sc^e im lrroflvefler-
len sich ebenfalls verschieden auf die Gruppen Schutz-
und Kriminalpotizei sowie auf die Kriminalbeamien der
Unreßuchungseinheilen. SchutzpolaTeibeamte suchen
durchschnittlich selte.er und weniger nach Spuren. die
ilber dic deutlich als vorliegende Sachverhalte erkennba-
rcn »Anzeichen« hinausgehen. als Kiminälbeamte. In
T|tortbesichtiSungen rfl dcn fünf Lrntersuchuogsorten
wird unabhängig dävon, ob ein ED-Beamler den Tat
ol1 miibesichtigl oder nicht - die Spurensuche dort am
8rüLndlichsreD betrieben, wo die Talortbesichdguflg be

'onrl(r. /iel'rrcbi8. plxnmrlJig trnJ.ogd n ch Einem \!.
stcmatischen Plan vorgenomnen wird.

Suchpläne sind in zwei Klasscn dnzuteilen, in syslemad
sche und heuristischc. Einem systematischen Suchplan
foigen heißl, uch einem allsemeinen Überblicl über den
weiteren Tarorl jeden Punkt des engeren Tätorres so ab-
zusuchen, daß dieselbe Sielle nie zwcim|l berühn wird.
Unter Polizeibeamten sind solch€ Pläne vor allem unter
den Bezeichflunsen »Vorgehen im (oder eesen den) Uhr
zeigersinn« und »Eintcilung des Tatoaes in S€klorcn«
bekannl. Der Voneil systematischer Suchpläne liest in
ihrer Gründlichkeit. der Nachteil aber in dem dafür erfor-
dedichen 7€itaufwand. Sie werden daher in Fällen der
»mittleren Kriminalität,( auch signifikant seltener ver
tolsr. dl' in 'ol(hcn der ' \chserer Krimindlirir...

De'er \dchlerl urrd unrer lnknufnahmr einr\ ge$i,\en
Risikos beim heurislischetr Suchplan ausgeschaltet. Ein
solcher Plan sieht in der Praxis so aus, daß in ihm vorse-
seben ist. nach einem allsemeinen Überblick über den
wcitcren und engeren Tatort den enSeren vom hypothe
ri\ch ge\erlren -Zu$nE- de. lärer, hcr b\ /u .einem
»AbganS« zü untersuchen uDd so abzuschreiten. wie der
Tä1er vermullich vorgegangen is1. Der Plan baut also aut
den Ergebnissen des ersten (fterblicks unter Zuhilfenah
mc von vorwissen und Hypothesen (Verdachr) äuf, wo-
durch der $ahr\chernliche WeE zJr Prublemlü,ung crmit-
telt wird. Wie die durch diese Vorgehensweisc bedinSten
Fehler in den Rekonstruktionscrgcbnisse. zeise.. ist das
Rjsiko des zeitsparenden heuristischen Plans erheblich,
dä sich die Hypothescn darüber. wo die Spurensuche am
lohnendsten ist, äls lälscb eNeisen können, so dsß
nichts oder niclt alles gefunden wird, was für dic fto-
blemlösung wichtig w,ire.

De Auswahl eines Suchplanes Iür einc bestimmte Tatort-
besichtigung isr abhängig votr d€r llächenmäßigen crölje
des Tatortes und der wahrgcnommenen Schwere des I>
likts. In bestimten l.ällen treften diese beiden Kriterien
deräri zusrmmen, daß eine deudich signitikante Mehr
heil der Bcmlen eine Vorgehensweise für die einzig adn-
qtrte hält. Daneben lassen sichjedochje Unt€rsuchüngs-
cinheir rnler,.hreJlirhe B(\ur/ugungen ne.rrmmrer
Suchpläne filLr den größten lcil ihrer Tatoftbesichtigun

Die I r8ebtu\,e \on l"rorlbe,ichüEUnSen !nd §,le eruar
Iet mit abhalngig von der Art der Planrealisierung. Zu
nächsr gilt Je stürker der Einfluß des Ceschädigren äuf
die Emitüutrgsführuns ist utrd j€ weniger streng der tse
amte seine Vorgehensweise rm Tatorl tesdegl (bei ab-
nchmender Strengc der Vorgchensweisc von systema-
ri\(h über heu .r.ch b' hrn /u plinlov. de'ro gefln8er
wird das Bemühen um und die Möglichkeit für eine de-
tailliete und zielstrebige Untersuchung des Tatortes. Iä
nun darüber hinaus der Grad der Genäuigkeir der Unter
suchuns offensichllich auch in Zusamenhäng mit der
datür äufgewudten Zeit deht denn cs gibr don die
mci\lün grüß/ügigen L,rl(NuJhungen, $o Jie gcting{c
/erl d"lür :'ulgeuandr qId 

-. er8eben j(h :,1. neg.lr\e
Faktoren. die die Genaüigkeit ond Zielstrebigkeit von
Tatortbesichtigungen beeinfl ussen:

a) kurze Zeitdauer der Unteßuchung
b) ErmitAunssdominanz des (hschädigten

c) serinse Slrenge im Verfolgen eines Pläncs.

Beachtet man. daij durch ein gescbicktes Aushandeln der
Rollen von Geschädigten und Beamten der Einfluß der
Geschädigten oder sonstiger Zeugen gering gehalcn wer
den könnre und dnß (in< .lreng( Plän!(rfulgung m(i'l
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mehr Zeil erfordeft als ein t€ndenziell planloses Vorge
hen, dann muß die auf8ewandic Zeil äls entscheidcnder
Einf lußfaktor beträchtet wernen.

Daneben gibt es allerdings ruch eine Reibe von B€amten.
die dazu neigen. Einbruchstalorte auf8rund ihrcr Ein
schäizung der »Schwerei( diescr ttlikte - unabhütrgig
von der Höhe des entstandenen Schidens oberflächlichcr
zu untersuchen. äls es die 7ur verfüguns slehende zcit
erlauben würde. Dabci übemimmt ihre Berüfung auf das

ttinzip der Verhältnismüßigkeil der Mittel nur eine legiti-

4. Rekotrtuttionsf.hler md ihre (trs..h.n

l' $urden .chon e,nr8e \.lrlrel g(Mnl. die ernge'rr/l
werden, um zu Talhergangsrekonslruktionen zu gelan

8en: das wiss€n der Beamten einschließlich de. sich dar'
aus ergebenden Erwarlungen und HyPothesen. Vorintbr

aiionen über den Talor1 und die Tal. Methoden der
Tatortbesichtigung ünd dcr Zeugenvemehmung. &rilber
hiMus kommt dem Rücksct üß von »Anzeichen« oder
Aussagen unter HinTxziehung von Erfahrungssätzcn als
Prämisscn Nut einzelne Phasen dcr 'täterhandlüns eine
Tentrale Bedculung zu. Solche Rückscl üsse finden auf
ver\chiedenen Lb(ncn An$e.dung unLI r(rm^8en nre_

mals sofort zu cincr vollständigen Tatherlangsrekon_
strukdon 7u führen. Vielmehr werden durch einzelne
Schlußfolgerungen immer nur Teile und Aspekte dcr'li!
terhandlung rekonstrui€rt. ünd crst Rückschlüsse auf ei
ner höh€ren Ebene zielen aut die lnlegation einzelner
HJndhrng.ptL,'en. d,e /uvor eß(hlo'.en surLl<n. in ets

nen größeren Handlungsverlauf .

Schon auf der unterslen Ebene der Rückschlüsse entsle
hen in zahireichen TatonbesichtiSün8en die ersten Feh_

ler. Hinsichtlich der Fehlcrursrchen kotrnle eine I-iste
von neun Fehlertypen auf dicser Ebene aufgcslellt wer-
Jen die.ich in J<r <in(n oder.nd.run form mmer {i<
derholen. Zwar wird durch einTelne fehlerhafte Rück
schlüsse nichl die sesamle 

-Iatherganssr€konslruktion

falsch. doch wirken sich besdmmte Fehlcnypen aüf
spätere Schlußfolgerungen aus. so dail weherc !_ehler

wic bei Fet em aut den höheren Rekonslruklionsebenen
könncn zrvei allgemeine Ußachen für Fehlschiü§se ge_

ai die meistcn tsermlen trenncn in ihren Tatortbesichti_
gu.gen nicht klar zwischen Wahrnehmungen und Scl uß
folgerurgen. Dese Annahne liell sich sowoht belesen in
der teilnchmenden Beobachtung als auch im Tatortbe_
sichtigungstcst und in einigen von sderen Wisscnschaft-
lertr durchgefühten psychologisch€n Exp€rimenten rum
Wahmehmungsvermügcn von Polizisten. Vielfach er
\hernr ih1(n ü' 'chon Jucn Jie \ atunehmulC ern('
Sacbvertrdts gegeben, was sie in wirklichkeit eßt dutlh
nicht voll bewußl vollzoSene Schluljfolgerungen gewan_

nen. tndem sie sich in der Alltagsroutine keinc oder 7x

sehcn Rechenschaft gcben üher ihrc gedanklichen Re
konstruktionsleistungen. bleiben ihnen die einzelnen
Schritte des Schluufolgerns vcrborSen und dtmit auch
unproblemaiisch, flicht überprüfcnswert und weilgehend
unlofltrollie(. Fehler können deswegen iD nachhinein
kaum noch entdeckt wcrdcn.

b) Es scheint, dall kaum einem Beamten jemals explizit€
Regeln oder L€itlinien für die Rekonstruktion voo Tat

hergüngen vermittelt wurden, die ihm als Orientierungs
hilic fi:tr die Erschließung von TatherSa.gen dienen
könnten. St:ttt dessen ist er meist angewiesen aut Rekon
struktionsm€thoden, die er aüch sonn in seinem Alltag
benutzt, ohne durch eine Systematisicrung des VorSe_

hens die einzelncn Schritle durchschaübar mächen zu
können. Dies ist von besonderer Bedeutüng auf den Ebe
nen (les RiiL.kschließens- wo einzelne e.schlossenc Hud
lune.ph.§(1 /,reinen Brld J(r C('.,mrrnrerhrndlung inrE

Einc solche Gesamtrekonstruktion des Tathergangs wur

de von Lms raum zeitlichc Tathergangsrekonnruktion ge

nannl. weil in sie einsehen null, wo welche Htndlungen
sratttanden und wie sie zeitlich nachcitunder ablieien.
Als Grundlage solchcr Rekonstrukdonen wurden drei Re

gcln auree'r(llr. dre unbedrnSr BcJchrung IinJen mir"en.
wenn die Tathergangsrekonstruktion vollslnndig und ver
läßlich sein soll5). Dese Regeln gehen unter anderem da

von aüs. daß an keinem Tatort.iede einTelne Handlüngs
phase der gesamlen Täterhandlung aus Sachverhahen

oder Aüssagen vcrlälllicb rekonsiruicrbar isl. vielmehr
sind es imner nur cinzelne PlLlsen. die erschlossen wer
den können. so daß Beamte in lalortbesichtiSüngen die

\e,hre,tFnd(n Lüclen mirrelt H\porhe'en rrnd nerl(ren
Scblußfolserungen ausfüllcn müssen, ohne si.h dabei di

rekl aul vorlieSende Sachvdhalte odcr Aussa8en slilLtan

(hrade hier licgt eine wcilere sehr lolgenreiche Fehlcr
quellc, {erl nur '<hen veß,lchr u!rJ. die hrpÜrhe'i'.}'c
liickenfillun|l JU(h /,r LheDrülen. :'n\räll 'trh hut Ll.'
Erfahrungswiasen über »nornx e« Tathc4änse rn sol-

chetr Tatoften 7u verllssen. So wie w|hmehmungen
nichl immer von Scblußfolgerungen Setrennl werden,

§chcinl ebenfalls nicht in jedem Fille eine hiDreichendc

Einsicht in den Grod der Vcrläßlichkeil beitimmter Me_

rhoden Jc. §chlußlolSern\ /u be.rehen. Svllogi'men.
Analogiescl üsse ünd Schlußfolgerungen auf der B'is
des Ökononieprinzips (ehen im ttozell dcs RekonstrLr

iercns gleichwertig nebcneinanderi Unsicherheiten wie

Unentscheidbarkeiten wetden in dcr späteren latbeF
gangsbesckeibüng häuti8 entweder dürch sehFh(rtkte
l.-ormulierungen verdeckt oder bestentalls durch Modali
sienmgen wic »vermütlich,(, »könnle« oder »wahßchcin

Lin weireres sehr hüufig veMrndles Mittcl der Talher
gingsrekonstruktion slcllt die Simuhdon von lathergün
gen dar. Sie wird einml b€nutzt. nm alternaliv€ Tatbege_

hulg'ser'en mir(in-nder /u terBlei.'hen. indem man 'ic
se.lanklich durchspielt, um sich dann fiD die zu enr\chei-
den itie den Sachverhallen voll serecht wird Während

diese Form der Simulation in der Regel am Ende sv§e
malischer Problemlösüngspläne slehl, komml eine andere

Simulationstorm vornebnnich als tsestandteil heuristi'
scher Pläne vorr unrer den Bamren ist sie bekannt unter
der Bezcichnung »in die Haut des Tätcrs schlüpfcn«. Sie

i\r ob$ohl orr .1, kriminalrnF.he' P_rnzip 8el'n.'cn.
cin recht unsicheres Rekonstruktion§verfahren, da sie

untcr der FBgestellune »wts würde ich an der Slelle des

Täters hier wie tudl,( ständig rückbezogcn i§t aut dts ei_

sene Lrl hrunS'si..Jn ron nom.len lllhergJng<n
Solanse eine derartigc Simülation nicht als heurjstisches

) vEl he.zu den Absch.trr: »rlßtellen eines tsilJcs vom Tathersa.g
Rü.kschlüsse. sinulaiion v.n Ereisnissen unü dokumeniaische
Merhode Jer tnr.nrerar . tr« des schlußb.n.h6(s Fußnore l).



Verfahren 7-rr Hypothesetrgewimüng betmchtet wird -denn mehr vemug sic nicht zu leisten -. muß sie
ebenfa s als einc wcit verbrehete Fehlerquelle angesehen

Von erheblicher rekonsruktiver Bedeutung und relativ
großer Verläßlichkeit ist dagegen die pruktisch rcchni
sche Simulätion von l'älerll1ndlungen. Sie kann an tätor
tcn jedoch nür relativ selten ängewandt werdcn ünd hal
daher auch nicht die Anwendungsbäufigkeil aufzuwei'
sen. wie sie fla die anderen Formen der Simulation nach'
gewiesen werden konnte.

Es ist im einzelnen versücht worden, in dieser Untersu-
chung Re8(ln für die Relun'lrukriün \on lrrherg-insen
aufzustetlen, die glcichzeitig als ein Beitrag ilazu ^ ver
stehen sind. die hrsächlich aüch häufig angesandten Me-
thoden des Erschlieiiens von Tathergän8en durchsichti
ger zu machen. Des eßchien umso notwendiger. als
kaum 5% aller analysierten Tatortberichte vollkommene
und f€hlerfreie latherganrsbescheibungen enthiehen-
Doch gehl dieses Lrgebnis, das sich im Tätoftbesichti-
gungstesl b€s1älietc, dort aber zusätzlich noch zur Fest-
.r(llung (!ner rm \ergleich /ur Knm,ndlpolr/ei Senn8e
ren Qu.l'r.r \chur/noh/eihcher l'alo be,ichÜgun§er
gebnisse führte. nicht allein auf Fehler und Unzulänglich
keiten in Talortbesichtigungen zurück, soDdem auch auf
Fehler und Schwächen der daroüs hervorgcgangenen Tac

5. Möngel wh Tatottb.tichteh

Da zwischen Tatortbesichtigung und Errtellen des Tat
otberichls in der Regel eine längere Zeit verstreicht,
wührend der noch andere Tamne zu besichligen sind. ist
die Qualililt der Bcnchle nichl illcin abhängig von den in
BesichligungcD erzielteo Ergebnissen, sondem zusadich
vo. einer Reihe weiterer Fakloren:
a) dem Umfang und der Qualilil der am Tatort gemach

b, dc! Behallen-ler'rung de\ ieqerlrgen Beamren.

Beide Faktoren müssen nach den ErSebnissen des Tatort
be§icltiSungstests, in dem die Taloftberichte soforl im
Anschluß m die Besichtigung geschrieben wurden. so
daß der Zeitfaktor also nureine sehr geringe Rolle spielen
konnte. a.ls bedeusrme Fchlerqüellen anSesehen werden.
Vergelsen, Verrauschungen und Fiktionen erwiesen sich
dorl als wcit häufigere Fehlerußachen dls etwa Fehl-
schlüssc in Tatoftbesichtigungen.

W.-itere Mängel in 'Iatorlberichlen, die von den Ergeb'
nissen d€r Tatonbcsichligungen weitgehend unablängig
sind, konnten zurnckgefülrt werdenl

c) auf uuurcichende Vorslelloeen der Beamte! davon,
wclchen Zweckcn ihre Tatofiberichte dienen müssen und
welchen Anforderungen sie deshalb zu genügen haben.

J, trLf die vern"chlä'jBUr8 e\en,ueller Per,everän,,en in
der Tathergangsbeschreibung6),

e) auf die formale und i.haltliche Gesraltung der Tabrr

t) auf nicht hinreichend gemue Beschreibung des in der
Tatortbesicltigüng erschlossenen TatherganSs.

Ein;se dieser häufis nachweisbaren Mänsel haben nur
dessegen eine den Ermittlungstel em vereleichbarc Be'
deutung, weil Tatortberichte als Mittcl dcr Kommünika'
tion von Sächverhdten zwischen Tätonbeamten und
späteren Sachbearbeitem dienen müssen. Würde der Tat-
ortbcamte aüch die weiteren Ermittlungen führen, dann
\erlügre er .urh üher e.ne \iel/au der In,umarionen
über Tatort und Tathergang, die er selbst in dcr Tatortbc'
sichtiSung gewarm, aber nichl oder nur u.gcnau in den
'Iätorlberichl aufuhm- Dn aber die wenerc Sachbearbei-
rung mer{ in den Hiinden.nderer Beamrer l,e8l, mü.,en
die testgestellten Mängel behoben verden, dämit dem
späteren Sachbearbeiter füLr seine Ernit ungen eine opli
male Grundlaee segeben wird: eirc Grundlage, aus

a) nicht nur ein hinreichendes Versüindnis des vom Tat'
ortbeamten Gemeinten gewinnen klnn.
sondern die ihfr ruch ,usrcichr ,rm

b) SchlußfolSerungen des Iätortbeamtcn nachzuvoll'

lr cvrl. Pcre\cmn/en,n der Tarberehuns\u(i,e /

d) eift ßeweiser{ndlage für die Auftlärung des Falles
zur Verfügung zu haben und

er ddäquale tormari<rle larh(rEans.b<'Jhrerbungen rm
Rahnen der SSD erslellen zu könncn.

Die Zahl der Talortberichte. die allen diesen Anforderu.-
gen genügen, isr sehr gering. Doch wie ein Vergleich der
Tatortbclichtc votr llemlen äus unlerschiedlichen Un
tersuchungseinheiten zeiele, sind solche Bcrichte qualit
tiv schon erheblich besser. für die Gliedqungsvorgaben
,n l-ormblättem bestehen dre rurammen mit einem
»Wegweiser für den Tatortberichni den IohÄlt und die
Beschreibungsgenäuigkeit auf die relevanten Aspekte
von T|torl und Tät himrientieren. Wie für Form und In
halt der Berichte konnien auch für Tathergdgsbeschrei
bungen im Hioblick auf PerseveEnz Regel, ermitleh
werden. die den kininalistischen Wert von Tato.tberich-
len zu sleigem vermögen. Dabei zeigte sich. was zun
'leil auch durch die enlsEechenden Aufklilrungsquorcn
zu belcgen ist: cs ken nicht dävon rusgeeangen w€rdcq
daß für Ermitllungcn in Faillen der »mittlercn Kriminali-
üt{i vereinfachte ünd inhaltlich stark reduzierte Tatortbe-
richte hinreichen während Berichte zu »schweren« De-
likten wesentlich höheren Anfordenmgen zu senügen hä

Für die Komplexität und Illailliertheit ermittlungsadä
qudrer Tdrunberi(hre kam unll Juf Jie , Schwere eine.
Delikls nicht den Ausschlag g€ben, sondem Nllein d€r
autgrund der Sachverhaltslage und der Zeugenaussägen
he,'rmmh.re SchurenSkeir.arad der fm,rrluneea rn ei-
nem Fall. Um diesen feststellbaren Unter§chied zvi
schen Tatortberichten zu Delikten unterschiedlicher
»Schwere« abzubauen. isr sichcrlich cin crhcblicher zeit
lichcr und dmit letztendlich auch personcller Mchraül
wand für Tatortberichte zu Delikten der »mitleren Kri-
minalitäni erforderlich. Solange aber TatorlbesichtiSung
und weitere Ermittlüng in den Händen veßchiedener Po
lizeibeamter liegen, kann eine Verbesseruns und Effekti
vierung der Iatorlärbeit nu dann auch dic Ermiltlungs
ünd AüIklärungsaussichten erhöhen. wenn gleichzeiiig
die Quatität der Talortberichle im notwendigen MNße zu'

6) In d.r Llnleßrchung hrben trn eirc Meth.de der »Be§chrcihung
in HinblickäuI Peaevetum« enr*ickeli, mn der poreitienePe'se
vemnz.r in BcschrcibtrBen von
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6- Ptu hbn. d.t Sttdftateh lstdftätenlatei (SSD) und
l.t ptutkt\.h.h R.dLisi.tukg ihlet Ziel. in d.t Vor

Unscrc Untersüchungcn dcr SSD als eircr Datenbonk in
Sinne eines »tact retrieval syslcm« ünd der R€alisie
runssformen in der Praxis mußten von zwei vcrschiede
nen Gesichtspünktcn ttls erfolgen. Zum eine. war äüszu
gehen von den tatsAchtchen Unzulänelichkeiten der Tat-
herSangsrekonstruktionen und ihr€r tseschreibuneen. von
denen im Rahmen bestimmter ()rganisalionsformen für
die Ersteilung von SsD-Meldungen ausgeeängen werden
muß. so wic sich die SSD in der Erprobunssphase d{
stellte. Zum anderen war die SSD hinsichtlici ihrer I'nk-
tikabilität, ihrer Möglicbk€itcn und ihßr Effektivität zu
analysieren unter der kontrafaktischen Annähme, däll sie
auf hinreichend verlüßliches und senau beschriebenes
Datenrnnterial äus Tatortb€sichtieungen und Tath€r
gangsbeschreibungcn zu!ückereifen kann.

Entsprechend führte dic Untersuchun8 von Itoblemen in
.ler pnktischen Anwendung der SSD zu Festst€llung
von zwei Schwierigkeitssaft cn:

r) Schwieriskeiten, die auf llnzulänslichkeiten des Aus-
gangsrol€rials, der Trlolb€richt€ also, zurückführbar
sind Dnd anf eine nicht binreicbende Motivieru.g und
Schulung der dabei eingesetzten Beamten.
b) Probleme. die in der bisherigen konzeptionellen Cc
sraltung d€r SSD begründer liegen.

t}lbei lielJ sich teststellcn. &ß selbst dann. wenn - was

bish€r nicht der Fall zu sein scheinl - Sachbeärbeiter
und Falhnalytiker optimal auf das Erslellen von SSD
Meldüngen vorbereitet sind. eine Reihe von sogenanntcn
Indexierungsproblemen besteheo blcibcn werden. Denn
zum einen muß bei d€r Umsetzung einer Tathergangsbe_
schreibung. wie sic in Talortberichte. niedergeleg! wird.
vom ent§precbenden Sachbearbeiier oder Fällanalytiker
entschieden werden. welcher rsulogbe8dff den in der
Tathergangsbeschreibung enthaltenen S.chverhalt am be_

sten ttifft. Dies aber ist. dä Tato(berichte oft unvollstän-
dis oder unsenau sind und der Sachbearbeiier vor allem
in Füllen der »mittleren Krimindilät« aus den schon er
wähnten Cründen den Tatort nicht kennt, häutie nur da-

durch möglich, däß der Sacbbearbeiter bei seiner Ent_
scheidung für cinen bestimmten Katalogbeedff zurück_
geift aut sein typisiertes Wissen um ,normle, Tatorte
und )normale( Tather8äng€. Vor den Hintergrund dieses
wi\,en, mDß rr al.o untersteucn- ,Llaß er ro sär. sre er
annimmt. Derartige Annahmeo müssenj€doch als prinn'
pielle Fehlerquellen betrachlet werden.

Zum anderen gibt es genaue ünd relaliv vollständige Tat
oftberichtc. deren relevante Merknale wesen fehlender
Kataloghegdffe odcr wegen unzureichender Spezitität
der Katäloghegriffe nur so in die formriene Beschrei
buns un\qesetzt werden kömen. daß entweder cin Be

8rifl gcwählt wird, der nach dcr Binschät7un8 durch den
Sachbearbeiler der Beschreibung des jeweilisen Merk
nl1ls noch nahekomml. oder aber eine natürlich sprachli_
che Einlra8uns i. das TVM Feld (,,Sondervcrnerk«)
vorgcnomen wird. Berücksichiigt man nün. welche
Feinheiten sich in der polizeilichen Praxis ofi als Persc-
veEnzen eines Tärcrs herausstellen. d:m können beide
Lösungsmöglichkeircn cht als zielgerechl angesehen
werden. I)enn die ersle Lösung ertaßt das Mcrkml nicht
gemu. und die Tweite kann in der Rech€rche nicht ge

nutzt werden ill das TVM Feld nicht recherchierbar ist-

Ahnliche rbbleme ließen sich durch einen vergleich von
zehn SslMeldungen zum ielben Tätorlbericht. ab€r mil
unteßchiedlichen hinzugefügten Zeugenvemehmungv
protokollen teststellen. Don führle nicht einmäl die für
.tlle Sachbearbeiter gleiche Information aus dem Taton-
bericht über die Tatörtlichkeit ünd das angeerifl€ne Ob

.iekt zu überall rdeichen Einlrasunsen in die enlsprechen
den Datenfelder. U.zutreffende Erfassüngen des Tather
gangs durch die tormalierten Beschreibunge. ließen sich
sowohl auf die durch den Katalog auferleslen Beschrei-
bungszwainSe (Fehlen von adliquaten Begdffen, Fehlen
von Möelichkeiten, Unsicherheiten in der't-alhergangsbe_
schreibuns ztl berücksichtisen) als aüch äüI Umsetzunss
fehler durch die relaliv erfahrenen Sachbearbeiler

Untcr der Annahme. daß Talortberichte vollständi8 siod
und himeichend Senaue tsesckeibun8e. enthält€n, 7-ei8te

schließlich ein weiterer Test ein filLr die Recherche rele-
vantes Problem !uf. Danach ist es Sachbeärbeitem näm
lich nicht möglich, aus sespeicherten ünd nach Abftuge
nu\gednrcl en SSU MelJun8en den ldlherFnS /umin
dest hinsichtlich seiner für Vereleiche relevanten Merk_
malc hinreichend konloct zu rekonstruieren. Des la8

nachweislich nicht an einer unzureichenden Schulüns der
Testpeßonen im Umgaog mi1 SSD Meldungen, sondem
an der SSD inhlirenten Problemen.

Die Amlyse der Kataloge der SSD und ihrer Effektivität
sie wurde von Prof. Dr. W. Lenders durchgeführt

gelangte zü ähnlichen Ergebnissen evie die Untersuchun
gen zur Praktikabilirät der ssD iüs der sicht der Benüt
ler. Dabei sins sie aus von der Fmse, ob die vorhande'
nen KaL oge der SSD sicherstellen. daß sümlliche §ach_

lich relev.nlen Intbrmtionen über Tathergainge und
Tatorte berücksichtigt werden können. Zur Überprüfung
dieser Frase würden nach einer Charakterisieruns der
Dokumentationssprnche der SSD nätürlich sprachliche
Tathcrgangsbeschreibuneen auf ihre Elemente und die
Bezieh ngen zwhchen deD Elementen hin üntersucht,
rrm n,ch weireren Zwischenschritten dann heraüszüfin
den. ob die inlaltlichen Elemenie. die in TnthereEngsbe
schreibungen formuliert werden. mittels der Dokumen_
talionssprache wicdergcgeben werden können.

Die Ergeb sse dieser Untersuchüngen zeiSen:

l. tathergangsbeschreibungen weisen gegcnüb€r den
torm ierten Beschreibüngen eine wesentlich 8rößere
Zabl von Aussageeinheiten auf, durch die auch mehr Be-
sonderheiten des j€w€iligen Falles formuli€rt werden.

2. Nicht formätierte Beschreibungen enthallen ahkei
che Bewerlungen von Sachverhahe! durch den jeweili-
gen Sachbearbeiter, die nicht in die forrolierte Beschrei'
bung äutgenommen werden können.

L Formadene Beschreibüngen zerlegen den nodus
operandi in klar u erscheidbare Handhngselemente. dic
gleichwertig nebencimnder stehen, währcnd der Sachbe_
arbeiter in der natürlich'spräcl ichen Beschreibuns fr€i
ist in der Veneilung des Gewichls. das er bcstimmten
Handlunssphäsen beinißt.
4. Formatierie Deskriplionen lösen die Gnzheit des
Tathergangs in einzelne Elemente auf, wobei die ts€zie

r) wenn auch die rehtiv ceina Znhl von l0 Meldüntetr rbschließ€n
de Schlußtolgerungcn nichr Eei.ier. so lälh sch trus diesem E.
sebnisdo.h cine Reihe sesenrli.her Hypoihesen ünd vernutEEc.
.bl!.jrcn. dic dur.h weitere Utrteßuchunssergebnise s.nürz. wcF



hunsen zwischen diesen Elementen nicht mehr explizit
erhalten blciben, die in der nichl-formatierten Bcschei
büns jedGh f ormuliert sind.

5. Bezü8lich der »invarianten« Merkmä]e des Talher
eangs (Personendälen, viklimologische Dalen, Iälort,
Tatzcit usw-) vermögen formatiene Beschreibüngen den
Frforderni*cn eines , tacr rerrie\.1 \)\rem . /u genirgen.
so daß hier erhebliche Verbesserungen für z. B. Fann-
dungsfälle zu eMarren sind. womit sicher ein zentrales
Ziel der SSD, ein umfassendes Personenauskmftssystem
zu erslellen. eneicht werden k1nn.

6. Zur Beschreibms von Besonderheiten in Tatbese
hunsweisen, also zur Er{assuns evenlueller Persever:n
zen, stehen der SSD zwu eine Reihe von Beeiffen zur
Vedügüng. doch reicheo diese nicht zur vollständigen
Beschreibune individueller Merkmale aus.

Ahr$ich wie tür die Erscl ießbarkeir des Tathersanss
und seine Beschreibung in Tatortberichten gilt auch für
die SSD, daß sie eine Anahl von sachlichen Schwieng
keiten und methodischen Unzülänglichkeiten aufweisl,
die jedoch im einzelnen als durclllus b€hebbar ersche;

B.

I}r im Einfülrungsreferat behddelte Komplex »Stellen
werl des Erfahrungswissens von Polizeibeamten im Rah
men der Tarortarbeiti mit der Fesreelluns, daß es ein
eindeutiges Primal der Ausbildung in der Prans vor der
theorerischen Ausbilduns sebe und insbesonderc die sich
ilaraus ergebenden Konsequeüen riefen die PBktiker
auf den Plan. Schließlich ließ sich aber in den Diskus
\iün\bemt r lun8e n der Teilnehmer Übere;n,tinmune in
soweit erkennen. als über eine intensivierle und verbes-
scte theoretisc}e Ausbildrmg der Beamten €ine tende.-
zielle Relativieruns des Allruswissens und der darin im-
plizierten Fehlerquellen nötig ist ünd erreichbar er-

In den zweiten Teilkomplex »F.agen der Orsanisation
der Tatortarbeit und des planvollen Vorgehens am Tat-
ort« mrde durch eine kürzc Zusammenfassung der Un
teßuchungsergebnisse cingefühn. De Dskussion zeigle,
Jaß e. Iür .lie liminalpol,/erlichen 'l alorrbe,i(hrigungen
stark unterschiedliche Oreanisationsformen gibt. denen

.iedoch allen gemeinsam in, daß die Tatortarbeit und die
danach erforderlich werdenden weiteren Emittlur8en

zumindest bei Einheilen. bei denen relativ häufig Tatorr
besichtigungen vo.genommen werden müssen, in Händcn
verschiedcner Beamter liesen. Das schei so jeden-
hll. JJ. frCehnr, der Di\ku\.ion ru\ nrSani\.ron-
\(nen und Fr\onellen Gründm un!b$endhrr /u \ern.

Der drille Teilkomplex »Probleme der Rekonstnrktion
von Tathergängen in Tatortbesichtigungen und der Tä1
her grng'be'c h rer l.u nB ,n Ta(onberichren. tuhm - sre
sollte es andeß sein den breileslcn Räum der Dskur

Einigkeit b,estand noch darüber, daß - solanse Tatol1be-
sichtiSung und weiler€ Ermilllüngcn in Händen veßchie-
dener PolizEibermter liesen eine Verbesseruns und
EIlektivierung der Tatortarbeit nur dann die Ernitdungs'
nnd Aufklärun8saussichten erhöhen können, wenn
Bleiclzeitig die Qualitäl der Tatorlb€richte ganz erheblich
verb€ssert wird. Das Problem indessen. wie eine solche
Qualität.v(rbe'.erung 'Jhncll und rachhal,,g /u errei
chen sei, blieb lctztlich üngelöst. De Feststellung, daß
klun cinem Beamtenjenrals explizite Reseln oder Leitli
nien für die Rekonstruktion von Talhcrsünse. vermitlelt
wurden, die ihm als Orienderungshilfe für die Erschlie
ßun8 von Tathergängen dienen könnten. veMies die Ver
antwonlichkeit insow€it in den Bereich der Polizeiausbit
dungsslätten und -Schulen. Das blieb mwidersprochen.

Das Ergebnis der hier teilweise leidcnschaftlich geführ-
ten Dskussion über Zweck und Qüalilät der Talonbe-
richte läßt sich am ehesten so zusammenfasseni Auf die
Bemerkung, däß die Mänge1 bei der Tatortarbeit und
bcim Eßtellen der Tatortberichte den Ftllrungskäfien
der Kriminalpolizei hinreichend bekannr seien (und mu
deshalb hätte auf eine deran aufwendige wissenschaftli
che Untersuchung getrost verzichlen können) fol8le -unter Zuslimmung vielcr Teilnehmer - die Fmge, was
denn die Führungsküflc der Krimioalpolizei bisher un
temommen häuen, um diese 1ängst erkannlen Mängel ab
zustellen? - Unwidersprffhe. blieb schließlich die !est
steUung, daß die Haüpfehlerquelle für mangeihafrc Tat-
otberichre. nämlich die Vermischung von Tatsach€n ünd
Vermutungen, mil Führungsmilteln positiv beeinflußbar
ist und daß lälorlberichte qulitativ schon erbeblich bes
ser werdcn, wenn be§timmte GliederunSsvorgaben den
Beamten anhalten. objektive und sobjeklive Elemente
des Beichtes exakt zu trennen
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